


AUSSICHTEN

Nach dem bestandenen DT gibt

es vier Möglichkeiten:



Beispiel für die Berechnung der

Punktzahl eines Moduls:

PUNKTEBEWERTUNG
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Punkte & Noten (Am Ende der Ausbildung):
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VERSETZUNGSBESCHLUSS 1

Der Versetzungsbeschluss 1 wird ins Zeugnis eingetragen. Er berücksichtigt alle Pflichtmodule des ersten Ausbildungsjahres
(mit Ausnahme der Praktikumsmodule).
Er ist positiv, wenn: die Zahl der nicht bestandenen Pflichtmodule höchstens dem anlässlich der Zwischenbilanz errechneten
Grenzwert für die Nichtversetzung entspricht; die Zahl der nicht bestandenen Pflichtmodule des beruflichen Unterrichts
höchstens dem anlässlich der Zwischenbilanz errechneten Grenzwert für die Nichtversetzung entspricht; 
alle Kernmodule bestanden wurden (mit Ausnahme eines einzigen Kernmoduls vom Lehrplan des 2. Semesters, 
welches im Laufe des nächsten Jahres nachgeholt werden muss).

ABLAUF DER 4-JÄHRIGEN DT-AUSBILDUNG



ZWISCHENBILANZ

Die Zwischenbilanz ist ein in das Zeugnis eingetragener Versetzungsbeschluss. Sie berücksichtigt alle Pflichtmodule des ersten
und zweiten Ausbildungsjahres (mit Ausnahme der Praktikumsmodule). 
Sie gilt als bestanden, wenn: mindestens 90 % der Pflichtmodule bestanden wurden; mindestens 90 % der Pflichtmodule des 
beruflichen Unterrichts bestanden wurden; in keinem Zusatzmodul weniger als 20 Punkte erzielt wurden; alle Kernmodule
bestanden wurden. Ist die Zwischenbilanz bestanden, müssen die nicht bestandenen Zusatzmodule nicht nachgeholt werden
und werden für die kommenden Beschlüsse der Klassenkonferenz nicht berücksichtigt.
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VERSETZUNGSBESCHLUSS 2

Der Versetzungsbeschluss 2 wird ins Zeugnis eingetragen. Er berücksichtigt alle Pflichtmodule des dritten Ausbildungsjahres
(mit Ausnahme der Praktikumsmodule und des integrierten Zwischenprojekts). 
Er ist positiv, wenn: die Zahl der nicht bestandenen Pflichtmodule höchstens dem anlässlich der Abschlussbilanz errechneten
Grenzwert für die Nichtversetzung entspricht; die Zahl der nicht bestandenen Pflichtmodule des beruflichen Unterrichts
höchstens dem anlässlich der Abschlussbilanz errechneten Grenzwert für die Nichtversetzung entspricht;
alle Kernmodule bestanden wurden (mit Ausnahme eines einzigen Kernmoduls vom Lehrplan des 2. Semesters, welches im

Laufe des nächsten Jahres nachgeholt werden muss).
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ABSCHLUSSBILANZ

Die Abschlussbilanz berücksichtigt alle Pflichtmodule des dritten und vierten Ausbildungsjahres (mit Ausnahme eines
Praktikumsmoduls und des integrierten Zwischenprojekts). 
Sie gilt als bestanden, wenn: mindestens 90 % der Pflichtmodule bestanden wurden; mindestens 90 % der Pflichtmodule des 
beruflichen Unterrichts bestanden wurden; in keinem Zusatzmodul weniger als 20 Punkte erzielt wurden;
die Kernmodule bestanden wurden (mit Ausnahme eines einzigen Praktikumsmoduls).
Besteht der Schüler die Abschlussbilanz, kann er am integrierten Abschlussprojekt (Projet intégré final - PIF) teilnehmen.
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